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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AVG §58 Abs2;

AVG §59 Abs1;

GewO 1994 §74 Abs2;

GewO 1994 §77 Abs1;

GewO 1994 §81 Abs1;

Rechtssatz

Um dem Bestimmtheitserfordernis des § 59 AVG zu entsprechen, muß der Spruch eines gewerblichen

Betriebsanlagengenehmigungsbescheides so gefaßt sein, daß kein Zweifel darüber aufkommen kann, ob es sich bei

der erteilten Genehmigung um die erstmalige Genehmigung einer Betriebsanlage oder um die Genehmigung der

Änderung einer bereits genehmigten Betriebsanlage handelt.

Schlagworte
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